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Compliance-Organisation in der Praxis im 

Fokus wissenschaftlicher Betrachtung 

 

Albrecht v. Graevenitz 

 

Zusammenfassung: 

'Compliance' bedeutet nicht nur Einhaltung von Gesetzen. Der Bereich umfasst auch das 

'Wie' der Umsetzung und betrifft damit organisatorisch-betriebswirtschaftliche Fragen. Dieser 

Beitrag stellt einen praxisorientierten, die Besonderheit der VWA-Hochschule nutzenden 

Forschungsansatz dar, mit dem Compliance-Maßnahmen in Unternehmen betrachtet 

werden, um damit zur wissenschaftlichen Diskussion um Zweck und Effektivität von 

Compliance-Maßnahmen beizutragen. 
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1. Einführung 

Die Einhaltung von regulatorischen und 

(anderen) gesetzlichen Anforderungen, 

Compliance, sollte für Unternehmen ei-

gentlich eine Selbstverständlichkeit sein. 

Eine breite Diskussion dieser Thematik, 

namentlich unter dem Stichwort der Good 

Corporate Governance und unter Auswei-

tung des Blickwinkels auf eine Vielzahl 

von Rechtsbereichen, hat sich dennoch 

(zumindest in Deutschland) erst in den 

letzten rund 20 Jahren entwickelt (vgl. 

Sonnenberg [Compliance] 917).  

Allerdings wurde Compliance als organisa-

torisches Mittel zur Vermeidung von 

Rechtsverstößen in Einzelbereichen schon 

deutlich früher erkannt, eingesetzt und 

untersucht, z.B. zur Verhinderung von In-

siderhandel (vgl. z.B. Assmann [Insider-

recht 1994] 255f; Weinberger [Survey 

1990]). 

Die Erkenntnis, dass negative Folgen von 

Gesetzesverstößen nicht nur die einzelnen 

handelnden natürlichen Personen, son-

dern (oft sogar in besonderem Maße) 

auch die Unternehmen treffen können, für 

die gehandelt wird, ist daher nicht neu. 

Dies gilt auch für den Ansatz, "Möglichkei-

ten zur Vermeidung von Gesetzesverlet-

zungen systematisch fortzuentwickeln und 

zum Aufgabenbereich einer eigenständi-

gen innerbetrieblichen 'Compliance-

Organisation' zu machen" (Assmann [Insi-

derrecht 1994] 255). 

An wissenschaftlichen Überlegungen, wie 

idealerweise organisatorisch für die Ein-

haltung gesetzlicher und regulatorischer 

Anforderungen gesorgt werden sollte, fehlt 

es daher nicht. Gleiches gilt für behördli-

che Leitlinien, die den Unternehmen den 

Aufbau von Compliance-Strukturen nahe-

legen und dazu teils sehr konkrete Vorstel-

lungen einbringen. 

Die Neigung von Behörden, Rechtsver-

stöße robust zu ahnden (z.B. im Bereich 

des Kartellrechts mit Bußgeldern bis zu 

vierstelligen Millionenbeträgen) hat sich 

verschärft. Auch die Zahl zivilrechtlicher 

Klagen bei Compliance-Verstößen ist ge-

stiegen. Dies ließ in den letzten Jahren 

verstärkt deutlich werden, dass in vielen 

Fällen ein Investment in effektive Compli-

ance-Strukturen der betriebswirtschaftlich 

vorzugswürdige Weg ist (statt Verfahrens-

kosten, Bußgelder, Strafmaßnahmen und 

Schadensersatzleistungen in Kauf zu 

nehmen). 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass in 

vielen Unternehmen unterschiedlichster 

Wirtschaftsbereiche Compliance-Struktu-

ren errichtet wurden. Dabei sind allerdings 

völlig unterschiedliche Ansätze festzustel-

len, deren Qualität sich von Unternehmen 

zu Unternehmen unterscheidet. Diese rei-

chen von einer vom wirklichen Willen der 

Unternehmensführung getragenen auf-

wändigen Institutionalisierung von Compli-

ance-Strukturen bis hin zu Compliance-

Maßnahmen mit wenig mehr als Feigen-

blattcharakter (vgl. Wiedemann/Greubel 

[CMS]; Lang/Renz [Vermögensverwal-

tung], § 16 Rn. 1). 

Soweit das von Literatur, Behörden und 

Gerichten gezeichnete Idealbild von Com-

pliance-Maßnahmen nicht erreicht wird 

(vgl, Wiedemann/Greubel [CMS]), gibt es 

in der Regel eine Reihe von Gründen: So 

können beispielsweise Compliance-

Mitarbeiter in den Augen der Kollegen aus 

dem operativen Bereich (irrig) eher als 

Verhinderer im Geschäftsbetrieb denn als 

Helfer oder Schutz erscheinen. Kompro-

misslösungen wie die Kumulation der Ver-

antwortung für Compliance- und operative 

Entscheidungen in einer Person kann zu 

Lasten der Effektivität eines Compliance-

Systems gehen. Unternehmen bzw. Ma-

nager, die noch nicht Adressaten von 

Bußgeldentscheidungen, Schadensersatz-
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urteilen oder von Verurteilungen zu Ge-

fängnisstrafen waren, mögen sich in (mög-

licherweise falscher) Sicherheit wiegen 

und vielleicht sogar ganz gegen (aufwän-

dige) Compliance-Maßnahmen entschei-

den. 

Eine empirische Betrachtung der konkre-

ten Umsetzung von Compliance-

Maßnahmen in Unternehmen trägt zur 

wissenschaftlichen Diskussion um deren 

Zweck und Effektivität bei. Die besondere 

Verknüpfung von Forschung, Lehre und 

Praxis an der VWA-Hochschule ermöglicht 

dies in besonderem Maße. Um hierfür den 

Weg weiter zu ebnen, wird in Abschnitt 2 

eine Übersicht über den Gegenstand von 

Compliance und seine Behandlung in der 

Literatur und bei Behörden gegeben und 

in Abschnitt 3 die Erwartungen an die 

Compliance-Organisation dargestellt. In 

Abschnitt 4 wird dann skizziert, wie sich 

Studierende im Rahmen des spezifischen 

Ansatzes der VWA-Hochschule an der 

Forschung mit Bezug zur Compliance-

Praxis beteiligen (können). In Abschnitt 0 

folgt ein Ausblick. 

2. Compliance – Eine Übersicht 

 

2.1. Gegenstand von Compliance 

Compliance-Maßnahmen können sich auf 

eine Reihe von Rechtsgebieten beziehen. 

Wie sich ein Unternehmen hier ausrichtet, 

wird damit zusammenhängen, in welchem 

Maß es dem Risiko unterliegt, gegen die 

betroffenen Gesetze zu verstoßen. 

Zu den entsprechenden Rechtsmaterien 

können etwa das Kartellrecht (Wettbe-

werbsrecht), das Datenschutzrecht oder 

das Regulierungsrecht für Banken, Versi-

cherungen, Post-, Bahn- oder Pharmaun-

ternehmen gehören. Mit Compliance-Maß-

nahmen wird darüber hinaus etwa auch 

auf die Einhaltung von Verboten und Vor-

gaben aus den Bereichen Bestechung/ 

Vorteilsannahme, Insiderhandel, Geldwä-

sche, Menschenhandel, Exportkontrolle 

und Außenwirtschaftsrecht, Arbeits- und 

Sozialversicherungsrecht oder Steuerrecht 

abgezielt (vgl. Umnuß [Checklisten]; Kreit-

ner [PB 2018] Rn. 3ff). Das Spektrum für 

mögliche Compliance-Maßnahmen ten-

diert zu ständiger Verbreiterung, etwa 

durch neue Anforderungen aus der zu-

nehmenden Digitalisierung und entspre-

chender Regulierung (vgl. Schulz [Compli-

ance] 579; Linardatos [KI]). 

2.2. Grund für Compliance-Maßnahmen 

Gesetzliche Gebote und Verbote sind zu 

ihrer Durchsetzung oft durch die Möglich-

keit von Ahndungsmaßnahmen abgesi-

chert. Bei Verstößen kann es für die han-

delnden natürlichen Personen zu Geld- 

oder Gefängnisstrafen kommen (z.B. 

§§ 17, 18 AWG) oder es können (teils 

massive) Bußgelder auferlegt werden (z.B. 

§ 81 GWB, § 19 AVG). Dabei unterliegen 

nicht nur die unmittelbaren Täter dem Ri-

siko solcher Sanktionen. Vielmehr sind 

staatliche Ahndungsmaßnahmen auch 

gegen Inhaber, Unternehmens- sowie Be-

triebsleiter, Direktoren, Prokuristen etc. 

möglich, wenn sie vorsätzlich oder fahrläs-

sig Aufsichtsmaßnahmen unterlassen, um 

Rechtsverstöße zu verhindern (§§ 130, 9 

OWiG). Es tritt hinzu, dass Geschäftsfüh-

rer und Vorstände der gesellschaftsrechtli-

chen Legalitätspflicht (§ 43 GmbHG, § 93 

AktG) unterliegen und sich bei Gesetzes-

verstößen gegenüber der von ihnen ge-

führten Gesellschaft schadensersatzpflich-

tig machen können. (Vgl. zu Vorstehen-

dem BAFA [Exportkontrolle] 4, 6ff; 

Arnold/Geiger [Haftung] 2306; Matthey/ 

Middelschulte/ Dittrich [Kartellverfahren] § 

39 Rn. 6ff; Zöller/ Noack [GmbHG] § 35 

Rn. 66f, § 43 Rn. 17). 

Daneben unterliegen die Unternehmen, für 

die gehandelt wird, einem erheblichen 

Sanktionsrisiko und zwar entweder durch 

Normen, die Unternehmenshandeln direkt 

ahnden (z.B. Art. 23 VO (EG) 1/2003), 
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oder durch Normen, die das Handeln na-

türlicher Personen der entsprechenden 

juristischen Person zuordnen (z.B. §§ 30, 

9 OWiG). Bußgelder können hier Beträge 

von mehreren Millionen (vgl. z.B. BKartA 

[PM 29.1.2019]) oder gar Milliarden Euro 

(vgl. z.B. Europäische Kommission 

[IP/18/4581]) erreichen. Es tritt hinzu, dass 

Unternehmen, die sich gesetzeswidrig 

verhalten haben, bedeutsamen Scha-

densersatzansprüchen Geschädigter un-

terliegen können, z.B. im Bereich des Kar-

tellrechts. Scheuten sich viele geschädigte 

Unternehmen hier noch vor einigen Jah-

ren, gegen Kartellanten zivilrechtlich vor-

zugehen, wird die Geltendmachung von 

Schadensersatz heute als gesellschafts-

rechtliche Pflichtaufgabe verstanden (v.a. 

bei behördlich bereits aufgedeckten Kar-

tellen, sog. follow-on-Klagen). 

Neben diesen Risiken sind Gesetzesver-

stöße (oder auch nur vermeintliche Geset-

zesverstöße) für Unternehmen oft mit an-

deren unangenehmen Konsequenzen ver-

bunden: Untersuchungsmaßnahmen von 

Behörden (v.a. Durchsuchungen) können 

viele Kräfte bei den Unternehmen binden. 

Schon der Verdacht von Rechtsverstößen 

kann zudem zu einem Reputationsverlust 

führen. 

Compliance als unternehmerische Maß-

nahme wird als Mittel verstanden, diese 

Risiken für die Unternehmen zu verrin-

gern. Gleichzeitig werden (in der Regel) 

auch die handelnden natürlichen Perso-

nen durch Compliance-Programme vor 

Rechtsverstößen bewahrt. 

Soweit Unternehmen bereits mit Rechts-

verstößen auffällig geworden sind, kann 

dies für Unternehmen auch zur Folge ha-

ben, dass sie bei öffentlichen oder priva-

ten Auftraggebern auf 'schwarze Listen' 

gesetzt und damit von künftigen Auftrags-

vergabeverfahren ausgeschlossen wer-

den. Die Einrichtung (oder Verbesserung) 

von Compliance-Programmen wird hier oft 

als Mittel zu einer Selbstreinigung gese-

hen, um als potenzieller Auftragnehmer 

wieder in Betracht zu kommen (z.B. § 125 

GWB, § 8 WRegG). Auch sind manche 

Behörden bereit, die Existenz bzw. Ein-

richtung einer Compliance-Organisation 

mildernd bei einer Sanktionierung zu be-

rücksichtigen (vgl. v. Graevenitz [Richtli-

nien] 62f, 65). 

Vor diesem Hintergrund gilt das "Bestehen 

einer Pflicht zur Vorhaltung einer ange-

messenen Compliance-Organisation [als] 

mittlerweile weitestgehend anerkannt" 

(Sonnenberg [Compliance] 917). Im Deut-

schen Corporate Governance Kodex, der 

über die 'comply or explain'-Regelung in § 

161 AktG für börsennotierte Gesellschaf-

ten eine zumindest indizielle Bedeutung 

hat, ist Compliance als Vorstandsaufgabe 

schon hinterlegt (vgl. dort v.a. 4.1.3 sowie 

Sonnenberg [Compliance] 917) und soll 

ausweislich des aktuellen Entwurfs einer 

Überarbeitung eine weitere Hervorhebung 

erfahren (vgl. Regierungskommission 

DCGK [Entwurf] 4-6). 

In manchen Branchen besteht eine Pflicht 

zur Vorhaltung von Compliance-Systemen 

schon aufgrund ausdrücklicher gesetzli-

cher Regelungen (z.B. § 29 VAG, § 25a 

Abs. 1 KWG; Art. 22 Abs. 1 UAbs. 1 Dele-

gierte Verordnung (EU) 2017/565; vgl. 

Sonnenberg [Compliance] 918, Spindler 

[MüKo AktG] § 91 Rn. 55ff). 

2.3. Erwartungen an Compliance-Maßnah-

men von Behörden und in der Litera-

tur 

Die vorbeschriebenen Zusammenhänge 

haben dazu geführt, dass sich immer mehr 

Unternehmen systematisch mit der Frage 

auseinandergesetzt haben und auseinan-

dersetzen, wie wirksame Compliance aus-

sehen kann. Parallel dazu wurde die Fra-

ge des 'Wie' von Compliance-Maßnahmen 

Gegenstand wissenschaftlicher und be-

hördlicher Betrachtungen. 
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Diese beeinflusst wiederum die Entwick-

lung in den Unternehmen: Ist es beispiels-

weise trotz Compliance-Bemühungen zu 

Rechtsverstößen eines Unternehmens 

und damit zu Schäden (z.B. aufgrund von 

auferlegten Bußgeldern oder Schadenser-

satzurteilen) gekommen, werden sich die 

Geschäftsführer bzw. Vorstände (in 

Deutschland z.B. nach § 43 Abs. 2 

GmbHG, § 93 Abs. 2 AktG) hierfür zu ver-

antworten haben. Dabei wird auch eine 

Rolle spielen, ob sie bei der Einrichtung 

von Compliance-Systemen hinreichende 

(der Gefährdungslage entsprechende; vgl. 

Schulz [Compliance] 579) Maßnahmen 

getroffen haben. Dies wiederum könnte 

auch nach dem Bild von Compliance-

Maßnahmen beurteilt werden, das sich in 

Literatur und bei Behörden und Gerichten 

herausgebildet hat (vgl. v. Graevenitz 

[Richtlinien] 62). 

Wie allein das Literaturverzeichnis dieses 

Beitrags zeigt, welches nur einen Bruchteil 

der vorliegenden Literatur zum Thema 

Compliance widerspiegeln kann, ist die 

Zahl der Veröffentlichungen zur Thematik 

groß. Relevante Texte finden sich in Mo-

nographien und Handbüchern (z.B. Eckert/ 

Deters [Praxiswissen], Bürkle, [Versiche-

rungsunternehmen], Dieners [Gesund-

heitswesen], Bürkle/Hauschka [Compli-

ance Officer]), und in Zeitschriften, unter 

denen sich seit einigen Jahren in Deutsch-

land auch auf Compliance spezialisierte 

Reihen entwickelt haben, z.B. Compliance 

Berater (CB), Corporate Compliance Zeit-

schrift (CCZ), Zeitschrift für Risk, Fraud & 

Compliance (ZRFC) oder der Newsdienst 

Compliance. 

Daneben äußern sich mehr und mehr Be-

hörden, teils recht detailliert, wie sie sich 

ein wirksames Compliance-System vor-

stellen. Ein Beispiel ist das Rundschreiben 

der BAFin zu den Mindestanforderungen 

an die Compliance-Funktion im Rahmen 

von §§ 31 ff. WpHG, die 2018 ergänzt 

wurden (vgl. BAFin [MaComp]). Für das 

Kartellrecht hat beispielsweise die Europä-

ische Kommission 2012 einen Leitfaden 

„Wettbewerbsrechtliche Compliance - Was 

Unternehmen tun können, um die EU-

Wettbewerbsvorschriften besser einzuhal-

ten“ herausgegeben. Ein anderes Beispiel 

ist die italienische Autorità Garante della 

Concurrenza e del Mercato mit ihren 2018 

(auch in englischer Sprache auf der 

Homepage www.agcm.it) veröffentlichten 

Linee Guida Sulla Compliance Antitrust 

(vgl. Autorità [LL]). Genannt werden kön-

nen hier auch die Leitlinien des Bundes-

amts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(vgl. BAFA [Exportkontrolle]; v. Graevenitz 

[Richtlinien] 62 mit weiteren Beispielen).  

Abb. 1: Wesentliche Bestandteile eines inner-

betrieblichen Compliance-Programms für den 

Außenwirtschaftsverkehr nach den Vorstellun-

gen der BAFA; Quelle: eigene Darstellung in 

Anlehnung an BAFA [Exportkontrolle] 12 

Das Bundeskartellamt verweist auf seiner 

Homepage derzeit nur auf die o.g. Leitli-

nien der Europäischen Kommission und 

auf ein Papier aus dem Jahr 2011 (vgl. 
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OECD-Delegation Deutschland [Note 

2011]). Die Behörde will sich zwar im Zu-

sammenhang mit dem gegenwärtigen 

Aufbau eines Wettbewerbsregisters zur 

"Compliance-Behörde schlechthin“ (Mundt 

[Rede 2018]) entwickeln, will aber (zumin-

dest in naher Zukunft) voraussichtlich auf 

die Herausgabe von Leitlinien zum 'Wie' 

der Gestaltung eines Compliance-Systems 

verzichten (Hooghoff, Leiter des Auf-

baustabs Wettbewerbsregister beim BKar-

tA, Redebeitrag 11. Speyerer Kartell-

rechtsforum, 25.4.2019). 

Soweit sich Behörden zur Thematik Com-

pliance in Leitlinien äußern, kommt dem in 

der Regel keine oder kaum rechtlich bin-

dende Wirkung zu, da solche Äußerungen 

meist allenfalls eine Art soft law darstellen; 

allerdings ist eine erhebliche faktische 

Lenkungswirkung solcher Papiere wahr-

scheinlich (vgl. v. Graevenitz [Sicherung] 

276ff; v. Graevenitz [Richtlinien] 63; sowie 

zur Rechtsnatur der BAFin [MaComp] dif-

ferenzierend Russo [MaComp] AT 1 

Rn. 4f). 

Anhaltspunkte zur Gestaltung von Compli-

ance-Programmen können auch Normen 

bieten, die sich zu Compliance-Program-

men äußern (vgl. ISO 19600; IDW PS 

980), wobei eine enthaftende Wirkung der 

Einhaltung dieser Normen oder von Zerti-

fizierungen durch Wirtschaftsprüfergesell-

schaften in Frage gestellt wird (vgl. Spind-

ler [MüKo AktG] § 91 Rn. 61ff; 

Matthey/Middelschulte/Dittrich [Kartellver-

fahren] § 39 Rn. 10; Moosmayer, Klaus 

[Praxisleitfaden] E. Rn 300ff; Jenne [Zerti-

fizierung]). 

3. Compliance-Organisation

3.1. Grundlagen 

Als Grundlage für das Aufsetzen oder die 

Überarbeitung eines Compliance-Pro-

gramms wird eine hinreichende Analyse 

der Marktaktivitäten des betroffenen Un-

ternehmens und der damit verbundenen 

Risiken von Rechtsverstößen gesehen. 

Dabei werden von Literatur und Behörden 

Hinweise gegeben, unter welchen Aspek-

ten die Analyse erfolgen sollte (vgl. Son-

nenberg [Compliance] 918; Autorità [LL] 

Rn. 4f, 8ff; v. Graevenitz [Richtlinien] 63; 

Matthey/Middelschulte/Dittrich [Kartell-

verfahren] § 39 Rn. 31ff). Wichtig sei je-

denfalls die "Implementierung eines syste-

matischen Compliance-Risikomanage-

ments" unter Berücksichtigung "des mögli-

chen Schadensausmaßes und der Ein-

trittswahrscheinlichkeit" sowie entspre-

chender Prioritätenzuweisung (Schulz 

[Compliance] 580f). 

3.2. tone from the top / middle 

Als Voraussetzung für erfolgreiche Com-

pliance wird zudem oft genannt, dass sich 

Top- und Mittel-Management ausdrücklich 

zu Legalität und Compliance bekennen 

und dies auch 'vorleben' (tone from the 

top, tone from the middle; Matthey/ Mid-

delschulte/Dittrich [Kartellverfahren] § 39 

Rn. 21ff; Sonnenberg [Compliance] 918), 

was sich auch durch die Verankerung in 

entsprechenden Grundsatzpapieren des 

Unternehmens widerspiegeln kann (vgl. 

Autorità [LL] Rn. 7, 23; Schulz [Compli-

ance] 582). Dabei soll der tone from the 

top nicht nur nach innen, sondern auch an 

andere "Stakeholder" wie "Kunden, Liefe-

ranten, Investoren" gerichtet sein (Schulz 

[Compliance] 583). 

3.3. Kodex/Richtlinien 

Zu den wesentlichen Elementen der 

Durchsetzung einer Compliance-Kultur 

wird die Verbreitung eines entsprechen-

den (unternehmensinternen) "Regelwerks" 

durch einen "Verhaltenskodex" oder 

"Richtlinien" gezählt, deren Inhalte durch 

Schulungen und wiederholten Auffri-

schungsveranstaltungen den Managern 

und Mitarbeitern nahegebracht werden 

sollen (Matthey/Middelschulte/Dittrich [Kar-
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tell-verfahren] § 39 Rn. 41ff, 51ff, 86ff; 

v. Graevenitz [Richtlinien] 63f; Sonnen-

berg [Compliance] 919). Bei der Verbrei-

tung solcher Richtlinien stellt sich auch die 

Frage, wie die Mitarbeiter arbeitsrechtlich 

zu deren Einhaltung angehalten werden 

können (vgl. Kreitner, [PB 2018], Rn. 17ff). 

3.4. Organisationsformen 

Literatur, Behörden und Unternehmen 

haben sich schon maßgeblich damit be-

fasst, durch wen Compliance im Unter-

nehmen tatsächlich überwacht und durch-

gesetzt werden soll. Eine eindeutige Zu-

weisung von Compliance-Verantwortlich-

keiten im Unternehmen gilt als wichtig (vgl. 

Schulz [Compliance] 582).  

Grundsätzlich wird die Verantwortung 

beim Gesamtvorstand bzw. der Gesamt-

geschäftsführung gesehen, wobei oft eine 

interne Zuweisung der Aufgabe zu einem 

Vorstand bzw. Geschäftsführer stattfindet 

(vgl. Sonnenberg [Compliance] 919). In 

vielen Unternehmen wird die Aufgabe von 

dort einer bereits bestehenden Einheit 

zugewiesen, z.B. der Rechtsabteilung. 

Dies kann allerdings den Nachteil haben, 

dass Personen, die operative Entschei-

dungen mittragen müssen, gleichzeitig 

eine Überwachungsfunktion zukommt. 

Dies kann zu Zielkonflikten führen. 

Als Ideal eines "Compliance Management 

Systems (CMS)" (Beckmann [Compliance] 

137) kann daher ein Compliance-

Beauftragter verstanden werden, der nicht 

parallel mit operativen Aufgaben betraut 

ist, der direkt an die Geschäftsführung 

bzw. den Vorstand berichtet und dem ein 

hohes Maß an Unabhängigkeit sowie ein 

ausreichendes Budget zugewiesen ist, um 

eine geeignete Compliance-Einheit mit 

hinreichenden technischen und personel-

len Mitteln aufzubauen und den ändern-

den Gegebenheiten fortlaufend anzupas-

sen (vgl. v. Graevenitz [Richtlinien] 64). 

Stimmen in der Literatur vertreten aller-

dings, dass hinsichtlich der Zuweisung der 

Compliance-Verantwortlichkeiten im Un-

ternehmen (auch hinsichtlich der Frage 

der Benennung eines unabhängigen 

Compliance-Beauftragten) Ermessen der 

Unternehmensleitung bestehe und der 

Umfang von Compliance-Maßnahmen 

zudem "unter dem Vorbehalt der Erforder-

lichkeit und der Zumutbarkeit" stünde und 

einzelfallabhängig vom "Risikoprofil" 

(Schulz [Compliance] 580, 582f) sowie der 

Größe des Unternehmens abhinge (vgl. 

Sonnenberg [Compliance] 918f abstellend 

auf LG München I, Urt. v. 10.12.2013, 5 

HK O 1387/10, welches allerdings für die 

Rechtsprechung anderer Gerichte oder die 

Auffassung von Behörden im In- und v.a. 

im Ausland keine Bindungswirkung entfal-

tet; vgl. bspw. auch Rogall [KK OWiG] § 

130 Rn. 62ff, 70ff; Zöller/ Noack [GmbHG] 

§ 35 Rn. 67). Die BAFin stellt im Zusam-

menhang mit §§ 31ff WpHG (auf der 

Grundlage von § 12 Abs. 4 S. 4, Abs. 5 

WpDVerOV a.F.) darauf ab, ob "Größe 

(…) oder Art, Umfang, Komplexität oder 

Risikogehalt der Geschäftstätigkeit des 

Unternehmens oder Art und Spektrum der 

angebotenen Dienstleistungen" die Zu-

sammenfassung der Aufgabe von Compli-

ance-Officer und Rechtsabteilung gestat-

ten (BAFin [MaComp] BT 1.3.3.3). 

Mitunter wird in der Literatur auch die Auf-

teilung von Compliance-Verantwortlichkeit 

auf andere Unternehmenseinheiten disku-

tiert. Es wird also die Option der Schaffung 

einer "autonomen Compliance-Organisa-

tion", die dann für "alle drei Grundaufga-

ben (Prävention, Aufdeckung, Reaktion)" 

zuständig ist, der als Alternative gesehe-

nen Option einer "Matrix-Organisation" 

gegenübergestellt, in der sich "das Com-

pliance Office in erster Linie auf Präventi-

onsaufgaben [konzentriert], während Auf-

deckungs- und Reaktionsaufgaben von 

anderen Fachbereichen, etwa Recht, Re-

vision, Controlling, Finanzen und Personal 
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durchgeführt werden" (Pauthner/Stephan 

[Corporate Compliance] § 16 Rn. 47). In 

manchen Unternehmen übernimmt denn 

auch eine spezialisierte Einheit die Unter-

suchung von Verdachtsfällen (oft als Inter-

nal Investigations bezeichnet; vgl. etwa 

Wessing [Corporate Compliance] § 46; 

Fuhrmann [Compliance-Verstöße] 882). 

Zur Abgrenzung von Compliance-

Organisation und Revision wird vertreten, 

dass eine Konzentration der Aufgaben in 

der selben Abteilung ausscheiden könne, 

da die Compliance-Abteilung selbst der 

Revision unterliegen solle (vgl. BAFin 

[MaComp] v.a. BT 1.3.3.2 (2), aber auch 

BT 1.2.1.2 (3)/(7), BT 1.3.2.2, BT 1.3.3.4 

(5), BT 12.1.2 (5); Fett [Kapitalmarkt] 

WpHG § 33 Rn. 25 / Fn. 19), während die 

Revisionsabteilung ihrerseits der Überwa-

chung durch die Compliance-Abteilung 

unterliegen könne (vgl. dazu sowie zur 

Abgrenzung zu Rechtsabteilung, Risiko-

management und Revision Faust [Bank-

recht] § 109 Rn. 107). 

3.5. Geschäftspartner-Prüfung 

In verschiedenen Zusammenhängen (z.B. 

Korruptionsbekämpfung, Export- und 

Sanktionsbestimmungen) wird an Unter-

nehmen die Anforderung gestellt, ihre 

Kunden oder Geschäftspartner zu identifi-

zieren, was ein aufwändiger Vorgang sein 

und auch organisatorisch als Teil von 

Compliance begriffen werden kann (vgl. 

Sonnenberg [Compliance] 920). 

3.6. Whistleblower-Systeme / Helpdesk 

Als Element einer wirksamen Compliance-

Überwachung werden oft Helpdesk- und 

Whistleblower-Systeme gesehen (Regie-

rungskommission DCGK [Entwurf] 4; Auto-

rità [LL] Rn. 13). Mit einem Helpdesk sol-

len Mitarbeiter Compliance-Fragen un-

kompliziert klären lassen können. Über ein 

Whistleblower-System sollen sie (ggf. auf 

anonymer Basis) 'verdächtige', möglicher-

weise rechtswidrige Vorkommnisse mel-

den und dies mit der Zusicherung, dass 

sie selbst keine nachteiligen (arbeitsrecht-

lichen) Konsequenzen erwarten müssen 

(vgl. z.B. Sonnenberg [Compliance] 920f). 

3.7. Weitere Maßnahmen 

Darüber hinaus werden interne Audits und 

Überprüfungen einschließlich besonderer 

Maßnahmen wie Durchsuchungsübungen 

(sog. mock dawn raids) als Mittel gesehen, 

um bei den Mitarbeitern das Bewusstsein 

für Compliance zu schärfen und etwaige 

Verstöße frühzeitig zu erkennen. Viele der 

in der Literatur und von Behörden insoweit 

genannten Maßnahmen nutzen dabei 

Menschen und ihre schriftlichen (Text-) 

Aufzeichnungen als Quellen. Diskutiert 

(und erprobt) werden allerdings auch An-

sätze, anonyme (d.h. einzelnen Menschen 

nicht zwingend zuordenbare) Daten (z.B. 

aus SAP) auf Muster hin zu untersuchen, 

aus denen sich Hinweise für einen 

Rechtsverstoß ergeben können (z.B. lang-

fristige Preisstabilität als Indikation für 

Preiskartelle). 

Eine frühzeitige Erkennung kann helfen, 

den Schaden einzugrenzen (indem sich 

das Unternehmen z.B. den Behörden als 

Kronzeuge zur Verfügung stellt um so zu 

Bußgeldfreiheit oder -minderung zu kom-

men). 

Immer wieder genannt wird auch die An-

forderung, nicht bei den einmal festgestell-

ten Bedürfnissen nach Compliance-

Maßnahmen stehenzubleiben, sondern die 

Unternehmenstätigkeit und die entspre-

chenden rechtlichen Gegebenheiten im-

mer wieder zu überprüfen, um neue An-

forderungen an das Unternehmen recht-

zeitig in die Betreuung durch das Compli-

ance-System aufnehmen zu können (vgl. 

v. Graevenitz [Richtlinien] 64). So ist be-

reits heute abzusehen, dass etwa die fort-

schreitende Digitalisierung auch eine (wei-

tere) Verlagerung von (wettbewerblich 
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relevanten) Entscheidungen auf Maschi-

nen ermöglicht (etwa die automatische 

Preissetzung durch Algorithmen bzw. 

Künstliche Intelligenz). Compliance-Sys-

teme werden hierauf entsprechend reagie-

ren müssen, denn zu beobachten und re-

gulieren ist dann nicht menschliches, son-

dern maschinelles Handeln. (Vgl. Rei-

mers/Brack/Modest [Digitalisierung] 454, 

456; v. Graevenitz [KI]). 

Schließlich sollen "Anreize für Integrität 

und konsequente Sanktionierung von 

Fehlverhalten", einerseits also Boni o.ä. 

für Compliance-Erfolge, andererseits aber 

(arbeitsrechtliche) Sanktionen im Fall von 

Rechtsverstößen vorgesehen werden 

(Schulz [Compliance] 583). Dabei stellt 

sich die Fragen nach der Messbarkeit des 

Erfolgs von Compliance-Systemen (vgl, 

Brandt/Gammisch [Messbarkeit]; Rack 

[Compliancekosten]) 

4. Compliance als Gegenstand

rechtlicher Konfrontationsberich-

te und Bachelorarbeiten

Die im Rahmen des Studiums an der 

VWA-Hochschule vorgesehenen Betriebs-

praxis-Anwendungsberichte befähigen die 

Studierenden, Tätigkeiten von Unterneh-

men wissenschaftlich zu betrachten und 

einzuordnen. Zum Zeitpunkt der Erstellung 

des rechtlichen Konfrontationsberichts 

haben sie (entsprechend dem einschlägi-

gen Modulhandbuch) ihr „wirtschaftsrecht-

liches Fachwissen bereits vertieft und sind 

in der Lage, die bestehenden juristischen 

Grundsätze und rechtlichen Bestimmun-

gen mit deren Ausprägungsform in ihrem 

betriebspraktischen Umfeld zu verglei-

chen.“ Ziel des rechtlichen Konfrontations-

berichts ist es „die vorzufindende reale 

Situation mit den im Studium idealtypisch 

beschriebenen Möglichkeiten [zu] verglei-

chen sowie Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede heraus[zu]arbeiten“. Ebenso und 

noch detaillierter kann in der Bachelorar-

beit vorgegangen werden. 

Die Compliance-Praxis der Unternehmen 

ist vor diesem Hintergrund ein besonders 

geeigneter Gegenstand von Konfrontati-

onsberichten und Bachelorarbeiten. Arbei-

ten der Vergangenheit haben sich dabei 

beispielsweise Einzelthemen rechtlicher 

Anforderungen herausgegriffen und den 

konkreten Umgang des (eigenen) Unter-

nehmens mit diesen Anforderungen be-

schrieben, z.B. die Berücksichtigung der 

(datenschutzrechtlich) vorgegebenen IT-

Sicherheit bei der Arbeit eines in der IT-

Branche tätigen Unternehmens. Eine an-

dere Arbeit befasste sich beispielsweise 

mit den Anforderungen der Gesetzgebung 

zur Verhinderung der Geldwäsche und 

den konkreten Maßnahmen, die das (ei-

gene) Unternehmen getroffen hat, um die-

sen Anforderungen gerecht zu werden. 

Studierende der VWA-Hochschule können 

mit ihren Konfrontationsberichten und Ba-

chelorarbeiten auch weiterhin zur For-

schung in diesem Bereich beitragen. Un-

tersuchungsgegenstände können dabei 

etwa sein: 

 Die Markt-, Rechts- und Risikoanalyse

als Grundlage einer Compliance-

Organisation.

 Umgang mit behördlichen Erwartun-

gen an Compliance-Maßnahmen.

 Die Errichtung eines Compliance-

Systems auf der Grundlage von Nor-

men.

 Die Zertifizierung eines Compliance-

Systems zur Absicherung der Ge-

schäftsführung / des Vorstands.

 Die Sicherstellung von Compliance in

einem System mit einem Compliance-

Beauftragten.

 Die Sicherstellung von Compliance in

einem System ohne Compliance-

Beauftragten.

 Verhältnis von Compliance und Revi-

sion.

 Verhältnis von Compliance und Inter-

nal Investigations.
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 Einfluss der Compliance-Kosten auf

die Entscheidungen über Organisation

von und Ausstattung für Compliance.

 Das Bekenntnis der Unternehmenslei-

tung zu Compliance.

 Wege zur Verankerung der Compli-

ance-Richtlinien in den Köpfen der

operativ Handelnden.

 Arbeitsrechtliche Maßnahmen zur

Durchsetzung von Compliance-

Maßnahmen.

 Motivation von Mitarbeitern, Compli-

ance im Tagesgeschäft zu ‘leben’.

 Die Geschäftspartnerprüfung als Teil

von Compliance-Maßnahmen.

 Die Einrichtung eines Whistleblower-

Systems als Compliance-Maßnahme.

 Die Einrichtung eines Compliance-

Helpdesk.

 Die Durchführung von Audits als Teil

eines Compliance-Programms.

 Scheindurchsuchungen als Teil eines

Compliance-Programms.

 Die Überwachung digitaler Anwen-

dungen als Gegenstand von Compli-

ance-Maßnahmen.

 Die Bemessung des Erfolgs von

Compliance-Systemen

 Der Einsatz von legal tech im Rahmen

von Compliance-Systemen.

 Umgang mit ausländischen rechtli-

chen Anforderungen.

Vorschläge für die Betrachtung des Be-

reichs Compliance aus anderen Blickwin-

keln sind willkommen. 

Für eine Verwertung entsprechender Er-

kenntnisse im Rahmen der Hochschul-

schriftenreihe oder auch im Rahmen von 

anderen Publikationen (unter Nennung der 

jeweiligen Unternehmensfirmierung oder 

auch anonymisiert) muss durch den Stu-

dierenden die Zustimmung der betroffenen 

Unternehmen eingeholt werden. 

5. Ausblick

Die Bedeutung von Compliance hat in den 

letzten Jahren stark zugenommen und 

wird weiter zunehmen. Der Bereich befin-

det sich an der Schnittstelle von Recht und 

Betriebsorganisation und ist damit (auch) 

ein wichtiges betriebswirtschaftliches 

Thema. Die unternehmerischen Entschei-

dungen über das ‘Ob’ und das ‘Wie’ einer 

Compliance-Organisation und ihre finanzi-

elle Ausstattung sind in einem Spannungs-

feld zu treffen: Das Legalitätsprinzip wird 

in den Augen der Unternehmensführer 

einerseits für eine umfassende Prävention 

und Überwachung sprechen. Andererseits 

müssen sie die Compliance-Kosten und 

-Risiken miteinander abwägen. Daneben 

werden auch weiche Faktoren eine Rolle 

spielen. 

In jedem Fall wird auch in Zukunft nicht 

auszuschließen sein, dass es trotz Com-

pliance-Bemühungen zu Rechtsverstößen 

kommt. Bei der juristischen Aufarbeitung 

könnte es dann auch eine Rolle spielen, 

ob die Unternehmensführung die von ihr 

getroffenen Präventionsmaßnahmen als 

ausreichend betrachten konnte. Dabei 

wird sie sich an den Erwartungen messen 

lassen müssen, die sich in Äußerungen 

der zuständigen Behörden und Gerichte 

sowie und in der einschlägigen Literatur 

finden. Diese sollten allerdings nicht nur 

von einem Idealbild geprägt werden, son-

dern auch den unternehmerischen Stan-

dard berücksichtigen, an dessen Erfor-

schung sich die VWA-Hochschule betei-

ligt. 
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